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I. Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Prignitz

Öffentliche Bekanntmachung Grundstücksverkehr

Der Sachbereich Landwirtschaft gibt bekannt:
Nach dem Grundstücksverkehrsgesetz ist über die Genehmigung der Veräußerung nachstehenden Grundstücks zu ent-
scheiden
:
Reg.-Nr.: 41/2025/047
Flur  Nutzungsart Fläche in ha
Bölzke - 2 Grünland    0,0808
Bölzke - 2 Ackerland  15,8231
Bölzke - 2 Gehölz        0,0317
Bölzke - 2 Weg        0,2395

Blesendorf - 4 Wald    4,7730
(Landkreis Ostprignitz-Ruppin)

Die Ausübung des Vorkaufsrechtes nach dem Reichssiedlungsgesetz ist nach aktuellem Stand der Prüfung nicht möglich. 
Bei bestehendem Erwerbsinteresse wird die Veräußerung nach entsprechender Prüfung versagt und die Flächen verbleiben 
im Eigentum des Veräußerers.  
Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb der Grundstücke interessiert sind, müssen ihr Erwerbsinteresse 
beim Landkreis Prignitz, Sachbereich Landwirtschaft, Berliner Str. 49, 19348 Perleberg, bis spätestens 07.03.2025 schrift-
lich mitteilen.

Öffentliche Zustellung

Auf Grund des § 1 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) vom 18.10.1991 (GVBl.Bbg 
S. 457), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl. Bbg S. 74), i. V. m. § 10 Verwaltungszustel-
lungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I 2005 S.2354), zuletzt geändert durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 
18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) wird das 

Schreiben vom 10.02.2025 mit dem Aktenzeichen 323633/25.06.1986über eine Führerscheinangelegenheit 
öffentlich zugestellt. 

Empfänger:   Kai Röhner
zuletzt wohnhaft:  Juliusstr. 64
   19322 Wittenberge

Das bezeichnete Schriftstück kann beim Landrat des Landkreises Prignitz, Geschäftsbereich IV, Sachbereich Ordnung und 
Verkehr und Bußgeldstelle, Fahrerlaubnisbehörde, Zimmernummer: 147, Berliner Str. 49, 19348 Perleberg, eingesehen und 
abgeholt werden.
 
Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 S. 6 VwZG zwei Wochen nach dem Tag des Aushanges als zugestellt. 

Es wird gemäß § 10 Abs. 2 S. 3 VwZG darauf hingewiesen, dass das Schriftstück hiermit öffentlich zugestellt und nach Zu-
stellung die Widerspruchsfrist in Gang gesetzt wird und nach deren Ablauf Rechtsverluste eintreten können. 
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Öffentliche Zustellung

Auf Grund des § 1 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG)vom 18.10.1991 (GVBl.Bbg S. 
457), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl. Bbg S. 74), i. V. m.  § 10 Verwaltungszustel-
lungsgesetz (VwZG) vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 18. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist, wird der

Bescheid des Landkreises Prignitz vom 20.02.2025 mit dem Aktenzeichen 65.59352.9 JO über eine Verkehrsord-
nungswidrigkeit 
öffentlich zugestellt.
 
Empfänger:               Lara-Florentine Elisabeth Klatt     
zuletzt wohnhaft:      Gürtlerweg 37   
   12355 Berlin                           
 
Das bezeichnete Schriftstück kann beim Landrat des Landkreises Prignitz, Geschäftsbereich IV Sachbereich Ordnung, Ver-
kehr, Bußgeldstelle, Zimmernummer: 150, Berliner Str. 49, 19348 Perleberg, eingesehen und abgeholt werden.

Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 S. 6 VwZG zwei Wochen nach dem Tag des Aushanges als zugestellt.

Es wird gemäß § 10 Abs. 2 S. 3 VwZG darauf hingewiesen, dass das Schriftstück hiermit öffentlich zugestellt wird und nach 
Zustellung die Einspruchsfrist in Gang gesetzt wird und nach deren Ablauf Rechtsverluste eintreten können.


